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Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Kartellgericht durch die Richterinnen des Oberlandesgericht Dr. Primus

(Vorsitzende) und Dr. Solé sowie die fachkundigen Laienrichter Kommerzialrat Dr. Taurer und Kommerzialrätin Mag.

Ginner in der Kartellrechtssache der Anmelderinnen 1. M*****Pressevertriebs GmbH, ***** und 2. M***** Verlag

GmbH & Co KG, *****, vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte OEG, 1010 Wien, aufgrund der Anträge des

Bundeskartellanwalts und der Bundeswettbewerbsbehörde auf Prüfung eines angemeldeten Zusammenschlusses (§§

42b und 42c KartG) in nichtöAentlicher Sitzung denDas Oberlandesgericht Wien hat als Kartellgericht durch die

Richterinnen des Oberlandesgericht Dr. Primus (Vorsitzende) und Dr. Solé sowie die fachkundigen Laienrichter

Kommerzialrat Dr. Taurer und Kommerzialrätin Mag. Ginner in der Kartellrechtssache der Anmelderinnen 1.

M*****Pressevertriebs GmbH, ***** und 2. M***** Verlag GmbH & Co KG, *****, vertreten durch Schönherr

Rechtsanwälte OEG, 1010 Wien, aufgrund der Anträge des Bundeskartellanwalts und der Bundeswettbewerbsbehörde

auf Prüfung eines angemeldeten Zusammenschlusses (Paragraphen 42 b und 42c KartG) in nichtöAentlicher Sitzung

den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Das zu 26 Kt 132/04 angemeldete Zusammenschlussvorhaben der M***** Pressevertriebs GmbH (im Folgenden kurz

"M* Pressevertrieb"), Wien, und der M***** Verlag GmbH & Co KG (im Folgenden kurz "M* Verlag"), Wien, ihre

Geschäftsbereiche "Pressegroßvertrieb" in einer neu zu gründenden Kommanditgesellschaft zusammenzuführen, wird

unter der Voraussetzung der Einhaltung nachstehender Beschränkungen und Auflagen nicht untersagt:

A. Beschränkungen

Die Gesellschaftsverträge zur Gründung der GmbH & Co KG und deren Komplementär-GmbH haben gegenüber den

vorgelegten Fassungen folgende Änderungen zu enthalten:

1. Der M***** Verlag wird kein Sonderrecht auf Bestellung und/oder Abberufung eines Geschäftsführers eingeräumt.

2. Der M***** Verlag stehen in beiden Gesellschaften ausschließlich die in § 166 HGB vorgesehenen Auskunfts- und

Einsichtsrechte zu; dies gilt sowohl im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses als auch im Zusammenhang mit der

Wahrnehmung sonstiger Rechte aus den Gesellschafterstellungen. Die Prüfung der Richtigkeit des Jahresabschlusses

gemäß § 166 Abs 1 HGB ist dabei von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorzunehmen, welcher die M*****

Verlag über das Ergebnis seiner Begutachtung unterrichtet. Der Wirtschaftsprüfer ist gegenüber der M***** Verlag zur

strengen Verschwiegenheit in Bezug auf sämtliche Daten zu verpLichten, die die individuelle Geschäftsbeziehung der

neuen Kommanditgesellschaft zu einzelnen Verlagen betreAen. Darunter fallen insbesondere die Verkaufszahlen der

einzelnen Verlage (sowohl gesamthaft als auch pro Abgabestelle), Preise und Preisänderungen der Verlage sowie Höhe
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und/oder Veränderungen der mit den Verlagen vereinbarten Spannen und/oder Vertriebspauschalen. Derartige Daten

sind auch von einer direkten Auskunftserteilung an und/oder Bucheinsicht durch die M***** Verlag (im Fall des § 166

Abs 3 HGB) auszunehmen.2. Der M***** Verlag stehen in beiden Gesellschaften ausschließlich die in Paragraph 166,

HGB vorgesehenen Auskunfts- und Einsichtsrechte zu; dies gilt sowohl im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses

als auch im Zusammenhang mit der Wahrnehmung sonstiger Rechte aus den Gesellschafterstellungen. Die Prüfung

der Richtigkeit des Jahresabschlusses gemäß Paragraph 166, Absatz eins, HGB ist dabei von einem unabhängigen

Wirtschaftsprüfer vorzunehmen, welcher die M***** Verlag über das Ergebnis seiner Begutachtung unterrichtet. Der

Wirtschaftsprüfer ist gegenüber der M***** Verlag zur strengen Verschwiegenheit in Bezug auf sämtliche Daten zu

verpLichten, die die individuelle Geschäftsbeziehung der neuen Kommanditgesellschaft zu einzelnen Verlagen

betreAen. Darunter fallen insbesondere die Verkaufszahlen der einzelnen Verlage (sowohl gesamthaft als auch pro

Abgabestelle), Preise und Preisänderungen der Verlage sowie Höhe und/oder Veränderungen der mit den Verlagen

vereinbarten Spannen und/oder Vertriebspauschalen. Derartige Daten sind auch von einer direkten

Auskunftserteilung an und/oder Bucheinsicht durch die M***** Verlag (im Fall des Paragraph 166, Absatz 3, HGB)

auszunehmen.

3. Beschlüsse der Gesellschafter sind in beiden Gesellschaften, soweit nicht das Gesetz ein höheres

Mehrheitserfordernis vorsieht, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen zu fassen.

Davon ausgenommen sind Beschlüsse in folgenden Angelegenheiten:

· Beschlüsse über die Änderung der Gesellschaftsverträge,

· Beschlüsse über die nicht betriebsnotwendige Aufnahme oder Gewährung von Darlehen,

· Beschlüsse über den Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen, Unternehmen und Betrieben,

· Beschlüsse über Erwerb, Veräußerung und Belastung von nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften,

· Beschlüsse über Investitionen, die nicht durch das von den Gesellschaftern beschlossene Budget gedeckt sind und

EUR 100.000,-- übersteigen,

In diesen Angelegenheiten kann ein höheres Mehrheitserfordernis (auch Einstimmigkeit) vorgesehen werden.

B. Auflagen

Die Anmelderinnen haben dafür Sorge zu tragen, daß die M***** Grosso folgende Verpflichtungen einhalten wird:

1. Die M***** Grosso wird ihren Verlagskunden keine zusätzlichen Kosten für das ab 01.01.2004 eingeführte Road

Pricing (in der bestehenden Form und Höhe) verrechnen.

2. Die M***** Grosso verzichtet für die Dauer von fünf Jahren ab Beginn ihrer operativen Tätigkeit auf das Recht zur

Kündigung der bestehenden Verlagsverträge. Als "bestehende Verlagsverträge" gelten dabei alle Vereinbarungen mit

Verlagen, die von der M***** Grosso mit der Aufnahme des operativen Geschäftsbetriebs übernommen werden.

Dieser Kündigungsverzicht gilt nicht

a) für die vorzeitige Auflösung eines Verlagsvertrags aus wichtigem Grund;

b) für den Fall einer maßgeblichen Änderung jener wirtschaftlichen Umstände, unter denen der betreAende

Verlagsvertrag geschlossen wurde. Als eine maßgebliche Änderung der wirtschaftlichen Umstände gilt es, wenn die

Kosten des Vertriebs eines vom Verlagsvertrag erfaßten Titels um mehr als 10% (trotz Berücksichtigung der Synergien

aus dem Zusammenschluss und allfälliger Ertragsteigerungen etwa aus Erhöhungen der Zeitschriftenpreise) steigen.

3. Die M***** Grosso wird über den Kündigungsverzicht gemäß Punkt 2. hinaus, ihrer Funktion als unabhängiger

Pressegrossist entsprechend, keine diskriminierenden Veränderungen der Konditionen der Verlagsverträge - dazu

zählen neben der Höhe der Großhandelspanne auch die sonstigen Vertragsbedingungen, insbesondere die Zeiten für

die An- und Auslieferung der Presseprodukte - vornehmen. Die Anmelderinnen werden die Amtsparteien unverzüglich

nach Beginn der operativen Geschäftstätigkeit der M***** Grosso von diesem Umstand informieren.

Text

Begründung:

Die M***** Pressevertrieb und die M***** Verlag meldeten die geplante Zusammenführung ihrer Geschäftsbereiche



"Pressegroßvertrieb" in eine neu zu gründende Gesellschaft als Zusammenschluss gemäß § 41 Abs 1 Z 1 KartG an.Die

M***** Pressevertrieb und die M***** Verlag meldeten die geplante Zusammenführung ihrer Geschäftsbereiche

"Pressegroßvertrieb" in eine neu zu gründende Gesellschaft als Zusammenschluss gemäß Paragraph 41, Absatz eins,

Ziffer eins, KartG an.

Die für die AnmeldepLicht maßgebenden Umsatzschwellen des § 42a Abs 1 KartG sind nach den Angaben in der

Anmeldung unter Anwendung der Multiplikatorregel des § 42c Abs 4 KartG erreicht. Es liegt ein

Medienzusammenschluss jedenfalls gemäß § 42c Abs 2 Z 4 KartG vor. Äußerungen gemäß § 42a Abs 3a KartG

erstatteten die Kleine Zeitung GmbH & Co KG, die "Die Presse" Verlags-Gesellschaft mbH & Co, die Furche-

Zeitschriften-Betriebs- Gesellschaft mbH & Co KG, die Kolmedia Printmedienkolportage GmbH Nfg & Co KG, die

Manz`sche Verlags- und Universitätsbuchhandlungs GmbH und die Medien für Med Zeitschriftenservice GmbH.Die für

die AnmeldepLicht maßgebenden Umsatzschwellen des Paragraph 42 a, Absatz eins, KartG sind nach den Angaben in

der Anmeldung unter Anwendung der Multiplikatorregel des Paragraph 42 c, Absatz 4, KartG erreicht. Es liegt ein

Medienzusammenschluss jedenfalls gemäß Paragraph 42 c, Absatz 2, ZiAer 4, KartG vor. Äußerungen gemäß

Paragraph 42 a, Absatz 3 a, KartG erstatteten die Kleine Zeitung GmbH & Co KG, die "Die Presse" Verlags-Gesellschaft

mbH & Co, die Furche-Zeitschriften-Betriebs- Gesellschaft mbH & Co KG, die Kolmedia Printmedienkolportage GmbH

Nfg & Co KG, die Manz`sche Verlags- und Universitätsbuchhandlungs GmbH und die Medien für Med

Zeitschriftenservice GmbH.

Beide Amtsparteien beantragten die Prüfung des Zusammenschlussvorhabens.

Die Anmelderinnen erklärten für den Fall, dass der Zusammenschluss ansonsten untersagt werden müßte,

Beschränkungen und AuLagen auf sich zu nehmen, wie sie im Wesentlichen im Spruch wiedergegeben sind. Einer

VeröAentlichung allfälliger Beschränkungen und AuLagen durch die Bundeswettbewerbsbehörde auf deren Website

oder in sonst geeigneter Weise nach Rechtskraft des darüber ergehenden Beschlusses stimmten die Anmelderinnen

zu.

Beweis wurde aufgenommen durch Vernehmung von Dr. E***** als Partei, Dr. E***** und KR P***** als Zeugen,

Befund und Gutachten der Sachverständigen ao Univ. Prof. Dr. E***** (ON 36, 36, 43 und 45), Einsicht in die

vorgelegten oder beigeschaAten Urkunden ./A bis ./C1, ./1 bis ./17, ./I bis ./V, ON 38. Daraus ergab sich im

Zusammenhalt mit den gemäß § 142 Z 2 lit a KartG unter Wahrheits- und VollständigkeitspLicht stehenden Angaben

der Anmelderin nachstehender Sachverhalt:Beweis wurde aufgenommen durch Vernehmung von Dr. E***** als

Partei, Dr. E***** und KR P***** als Zeugen, Befund und Gutachten der Sachverständigen ao Univ. Prof. Dr. E*****

(ON 36, 36, 43 und 45), Einsicht in die vorgelegten oder beigeschaAten Urkunden ./A bis ./C1, ./1 bis ./17, ./I bis ./V, ON

38. Daraus ergab sich im Zusammenhalt mit den gemäß Paragraph 142, ZiAer 2, Litera a, KartG unter Wahrheits- und

Vollständigkeitspflicht stehenden Angaben der Anmelderin nachstehender Sachverhalt:

Rechtliche Beurteilung

Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen

Die M***** Pressevertrieb vertreibt als unabhängiger Pressegroßhändler Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere

deutscher und österreichischer Verlage an den österreichischen Einzelhandel. Auf Umsätze mit deutschen Kunden

entfallen etwa ***** %, auf österreichische Verlage etwa ***** % und auf Kunden aus dem sonstigen Ausland etwa

***** % ihres Geschäfts (Geschäftsgeheimnis). Die wichtigsten Kunden der M* Pressevertrieb sind *****

(Geschäftsgeheimnis). Der Zahl nach sind es rund 3.000 Titel, die M***** Pressevertrieb vertreibt.

Die Geschäftsanteile der M***** Pressevertrieb GmbH werden zu 100 % von M***** & Co ("M***** & Co") gehalten,

einer Kommanditgesellschaft, deren Gesellschafter sechs natürliche Personen sind. Keine dieser Personen hält 25 %

oder mehr Anteile an anderen Gesellschaften. M***** ist über Beteiligungsgesellschaften auch in den Bereichen

Buchhandel und Buchvertrieb, Zeitschriftenvertrieb (Einzelhandel) und Transport tätig.

Zur Struktur der M*****-Gruppe wird auf das angeschlossene Organigramm verwiesen, das einen Bestandteil dieses

Beschlusses bildet (Beil ./B). Der konsolidierte Gruppenumsatz betrug im Jahr 2002 ***** EUR (Geschäftsgeheimnis).

Die M***** Pressevertrieb erzielte in jenem Jahr einen Bruttoumsatz von ***** EUR und einen Nettoumsatz von rund

***** EUR (Geschäftsgeheimnis). Der Nettoumsatz ist die DiAerenz zwischen dem an den Einzelhandel fakturierten

Umsatz (Bruttoumsatz) aus dem Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften und dem Wareneinkauf beim Verlag.
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Die M***** Verlag ist ein Unternehmen der M*****/W*****-Gruppe. Sie steht zu 30 % im Eigentum der K*****

Zeitungsverlag & Druckerei GmbH ("K*****") und zu 70 % im Eigentum der Kr***** Verlag GmbH & Co

Vermögensverwaltungs KG ("Kr*****"). Gesellschafter der Kr***** sind zu jeweils 50 % die Kr*****

Vermögensverwaltungs KG und die W* Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. B***** & J. F***** GmbH & Co

("W*****"). Der K***** wird zu 49,1 % von der W***** und zu 50,9 % von der R*****-Gruppe gehalten. Er ist

seinerseits mittelbar (über die 100 %ige Tochter K***** MAGAZINE Verlags GmbH) zu 25,3 % an der Verlagsgruppe

N***** Beteiligungs GmbH & Co KG beteiligt. Zu den Magazinen der N*****-Gruppe gehören unter anderem die Titel

N*****, W*****, E-m*****, A*****, G*****, P***** und T*****. Die M***** Verlag gibt die Tageszeitungen K*****,

K***** Zeitung und K***** Tageszeitung heraus. Die Belieferung des Einzelhandels mit diesen Zeitungen führt sie

selbst durch. Darüber hinaus besorgt sie auch den Pressegroßhandel für einige Titel der N*****-Gruppe, nicht aber für

N*****, das von der M***** Pressevertrieb vertrieben wird, sowie für Presseprodukte anderer österreichischer

Verlage, wie ***** (Geschäftsgeheimnis). Neben dem W*****Blatt vertreibt die M***** Verlag auch 11 internationale

Tageszeitungen.

Die MZ***** ist ein Beteiligungsunternehmen der W*****, das in Deutschland als sogenannter Nationalvertrieb tätig

ist. Dabei handelt es sich um eine in Österreich nicht vorhandene Zwischenstufe zwischen den Verlagen einerseits und

den Pressegrossisten andererseits. Die Nationalvertriebe bündeln die Produkte der Verlage und liefern sie an die

einzelnen Pressegrossisten aus. Zur Servicierung jener Verlagspartner der MZ*****, die an einem Vertrieb in

Österreich interessiert sind, kooperiert die MZ***** unter anderem mit der M***** Verlag.

Der Bruttoumsatz aus den Vertriebsleistungen der M***** Verlag betrug im Jahr 2002 ***** EUR

(Geschäftsgeheimnis), der Nettoumsatz ***** EUR (Geschäftsgeheimnis). Davon entUelen auf die Tageszeitungen der

M***** Verlag brutto ***** EUR (Geschäftsgeheimnis) und netto ***** EUR [Geschäftsgeheimnis (ON 15, 41 und Beil

./CC)]. Der vom Zusammenschluss erfasste Geschäftsbereich der M***** Verlag betriAt lediglich den Vertrieb von

Presseprodukten für Dritte. Dieser belief sich im Jahr 2002 auf ein Bruttovolumen von ***** EUR (Geschäftsgeheimnis)

und ein Nettovolumen von ***** EUR [Geschäftsgeheimnis (Beil ./CC)].

Das Zusammenschlussvorhaben

Die M***** Pressevertrieb als "M***** Holding Ges.m.b.H." ("M*****") und die M***** Verlag wollen zur künftigen

Führung des zusammenzulegenden Grossogeschäftes eine Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co KG, die

"M***** Grosso", gründen und dieser sämtliche Anlagen, Mitarbeiter, Vermögenswerte und vor allem

Vertriebsverträge übertragen, die den Vertrieb von Zeitschriften im Einzelhandel betreAen. Die M***** Verlag würde

jene Aktivitäten, welche die eigenen Tageszeitungen (K***** Zeitung, K*****, K***** Tageszeitung) betreAen, nicht

einbringen.

Nach den vorgelegten Gesellschaftsverträgen werden sich beide Anmelderinnen verpLichten, die zwischen ihnen und

den Verlagen abgeschlossenen Vertriebsverträge der Gesellschaft zu überbinden, ab Beginn der Tätigkeit der

Kommanditgesellschaft ihre Tätigkeit im Bereich des Pressegroßvertriebs einzustellen und in diesem Geschäftsbereich

keine Tätigkeit mehr zu entfalten. Davon ausgenommenen ist der Vertrieb von eigenen Verlagsprodukten durch die M*

Verlag. Diese Konkurrenzklausel soll für die Dauer der Gesellschaftszugehörigkeit gelten.

Die Kommanditeinlage der M***** soll einer Beteiligung von 75,1 % an der Substanz des Gesellschaftsvermögens, jene

der M***** Verlag einer Beteiligung von 24,9 % entsprechen. An der Komplementärgesellschaft wollen die

Gesellschafter ihren Kommanditanteilen entsprechende Geschäftsanteile erwerben. Die Komplementärin soll der

Kommanditgeseschaft ohne Substanzbeteiligung als Arbeitsgesellschafterin angehören. An Gewinn und Verlust der

Kommanditgesellschaft hingegen soll die M***** Verlag mit über 40 % (Geschäftsgeheimnis), M***** Pressevertrieb

mit unter 60 % (Geschäftsgeheimnis) teilnehmen.

Gesellschafterbeschlüsse sollen grundsätzlich mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst werden, die in der

Kommanditgesellschaft auf die Substanzbeteiligung der Gesellschafter bezogen sein soll. Bei der Beschlussfassung

durch die Generalversammlung der Komplementär-GmbH soll es auf die abgebenen gültigen Simmen ankommen.

Jeder Euro übernommener Stammeinlage soll eine Stimme gewähren. Die Geschäftsführung bedarf - nach beiden

Verträgen - zu einigen besonders angeführten und darüber hinaus zu allen sonstigen den gewöhnlichen

Geschäftsumfang überschreitenden Rechtshandlungen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter

(Generalversammlung), wenn diese davor noch nicht mit dem Budget genehmigt worden sind. Dazu gehören etwa die



Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen, die Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten, die

Bestellung und Abberufung von Prokuristen sowie der Abschluss, die Abänderung und Beendigung von

Dienstverträgen mit diesen und anderen Dienstnehmern, deren jährliches Bruttogehalt einen gewissen Betrag

übersteigt, die Festlegung und Abänderung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik, des Unternehmenskonzeptes

sowie der Grundsätze innerbetrieblicher Organisation und die Beschlussfassung über den Voranschlag für das

Folgegeschäftsjahr. Für diese Beschlüsse genügt die einfache Mehrheit.

Die als Entwürfe vorgelegten Gesellschaftsverträge räumen der M***** Verlag über deren Beteiligung hinaus

Minderheitenrechte ein. So soll ihr nach dem GmbH-Vertrag das höchstpersönliche und unübertragbare, mehrmals

ausübbare Recht zustehen, einen Geschäftsführer zu bestellen und abzuberufen. Dieser soll allerdings nur gemeinsam

mit einem zweiten von M***** bestellten Geschäftsführer vertretungsbefugt sein. In einer Geschäftsordnung soll dem

von der M***** Verlag bestellten Geschäftsführer der Bereich Rechnungswesen zugewiesen werden. Derzeit ist davon

auszugehen, dass die Gesellschaft drei Geschäftsführer haben wird, zwei davon werden von der M***** entsendet

werden (siehe unten).

Der Zustimmung der Gesellschafter unterliegende Rechtshandlungen, die Aufstellung des Jahresabschlusses und des

Jahresvoranschlages sowie die Berichterstattung über das abgelaufene Geschäftsjahr und der Vorschlag über die

Verwendung des Bilanzergebnisses würden nach dem GmbH-Vertrag allen Geschäftsführern gemeinsam obliegen.

Gegen einen mehrheitlich zustande gekommenen Geschäftsführerbeschluss soll der überstimmte Geschäftsführer bis

zum Ende der Sitzung Widerspruch mit der Rechtswirkung erheben können, dass der Beschluss außer Kraft tritt und

die Beschlussmaterie an den Gesellschafterausschuss zur Entscheidung devolviert.

Eine Geschäftsordnung für die Komplementärgesellschaft kann nur mit einer Mehrheit von 80 % der Stimmen erlassen

und geändert werden. Ein Mehrheitserfordernis in derselben Höhe soll in beiden Verträgen für eine Reihe weiterer

Rechtshandlungen gelten, insbesondere für nicht durch das von den Gesellschaftern beschlossene Budget gedeckte,

70.000,-- EUR übersteigende Investitionen sowie für Abweichungen von den Tarifen für die von der Gesellschaft

vertriebenen Waren und erbrachten Dienstleistungen in außergewöhnlichem, nicht üblichem Ausmaß.

Der M***** Verlag soll schließlich das Recht vorbehalten sein, von der M***** die Übernahme ihrer

Kommanditbeteiligung zu verlangen. Voraussetzung für die Ausübung dieses Rechtes ist, dass *****

(Geschäftsgeheimnis).

Personell und räumlich soll die M***** Grosso in einem Naheverhältnis zu M***** stehen. Von Seiten dieser

Muttergesellschaft sollen die Geschäftsführer der M***** Pressevertrieb, Dr. E***** und W*****, in die

Geschäftsführung der M***** Grosso entsendet werden. Diese beiden fungieren auch in anderen Gesellschaften der

M*****-Gruppe als Geschäftführer oder Prokurist. Dr. S***** ist überdies an einigen dieser Gesellschaften (als

Kommanditist) beteiligt. Die benötigten Betriebsgebäude und -gelände sollen dem neuen Unternehmen von der

M***** auf bestandvertraglicher Grundlage überlassen werden. Der Vertrieb von Presseprodukten

Presseprodukte gelangen in Österreich auf vier Vertriebswegen zum Käufer (Leser):

-Strichaufzählung

Im Abonnementvertrieb bestellt der Leser die Zeitung oder Zeitschrift direkt beim Verlag, welcher auch das

Inkasso durchführt. Die Zustellung der Zeitung erfolgt über die Post oder über das verlagseigene

Hauszustellsystem.

-Strichaufzählung

Im Einzelhandelsvertrieb werden die Presseprodukte österreichweit über rund 12.000 Verkaufsstellen vertrieben.

Die Zustellung zum Einzelhandel führt entweder der Verlag selbst durch - was etwa bei allen regionalen

Tageszeitungen in ihrem Hauptverbreitungsgebiet der Fall ist - oder ein vom Verlag eingeschalteter spezialisierter

Pressegroßhändler.

-Strichaufzählung

Bei der Vertriebsform der Kolportage werden die Zeitungen und Zeitschriften im Straßenverkauf durch mobile

Verkäufer verkauft. Diese Kolporteure holen die Produkte selbst entweder direkt bei der Druckerei oder bei

bestimmten Stützpunkten ab.

-Strichaufzählung

Als stummer Verkauf wird der Vertrieb von Zeitungen über Plastiktaschen zur Selbstentnahme (Selbstbedienung



oder SB) bezeichnet. Diese Vertriebsform wird vor allem an Wochenenden nach Geschäftsschluss eingesetzt.

Die dargestellten Vertriebswege sind aus der Sicht der Verlage nicht austauschbar. Jeder Vertriebsweg spricht eine

andere Zielgruppe von Lesern an, deckt unterschiedliche Bedürfnisstrukturen und besitzt andere Möglichkeit in der

Werbung. Für die Werbewirtschaft stellen die Verkaufszahlen des Einzelhandels einen Indikator für die Attraktivität

eines Printmediums dar. Der von allen Vertriebswegen mit Abstand teuerste Vertrieb im Einzelhandel kann daher nicht

durch die Hauszustellung, den stummen Verkauf oder die Kolportage ersetzt werden.

Im Jahr 2002 wurden in Österreich insgesamt knapp 1 Mrd Exemplare Zeitungen und Zeitschriften verkauft. In dieser

Zahl nicht enthalten sind die über die Post im Abonnement vertriebenen Exemplare und die "Gratiszeitungen". Rund

65 % der genannten Summe wurden über Abonnements, rund 26 % über den Einzelhandel, etwas mehr als 7 % über

den stummen Verkauf und rund 2 % im Wege der Kolportage vertrieben. In den letzten Jahren wurde kontinuierlich der

Abonnementvertrieb zu Lasten des teureren Einzelhandelsvertriebs gestärkt. Im Jahr 1997 lag der Anteil des

Einzelhandels an der verkauften Gesamtauflage noch bei 40 %. Vor allem bei Tageszeitungen liegt der Anteil der im

Einzelhandel verkauften Stückzahlen gegenwärtig deutlich unter 26 %. Wochen- und Monatszeitungen werden

hingegen noch etwas stärker im Einzelhandel nachgefragt.

Exkurs: Hauszustellsysteme

Über Hauszustellsysteme verfügen in Österreich die wesentlichen Regionalzeitungen in ihrem jeweiligen

Hauptverbreitungsgebiet (Kl***** Zeitung in Steiermark und Kärnten; O***** Nachrichten in Oberösterreich; S*****

Nachrichten in Salzburg; T***** Tageszeitung in Tirol und V***** Nachrichten in Vorarlberg). Die M***** Verlag

verfügt über ein eigenes Hauszustellsystem in ganz Österreich (ausgenommen Vorarlberg). Die r***** Logistik und

Zustellservice GmbH ("r*****"), die als Gemeinschaftsunternehmen der S***** Medien AG und der Niederländischen

Post gegründet wurde, ist das einzige Zustellunternehmen neben der M***** Verlag, das die Hauszustellung

überregional anbietet, dabei allerdings nicht das ganze Bundesgebiet abdeckt. Die nationalen Tageszeitungen Die

P***** und Der S***** haben vor kurzem ein eigenes Hauszustellunternehmen, die von beiden zu gleichen Teilen (für

Die P***** eigentlich von der r*****) gehaltene P***** Express Zustellservice GmbH, gegründet, die Leser in Wien

und Teilen Niederösterreichs beliefert und in anderen Bundesländern mit den dort etablierten Regionalzeitungen

zusammenarbeitet.

Marktvolumen und Marktstruktur des Pressegroßhandels

Auf den Vertrieb im Einzelhandel entfielen im Jahr 2002 rund 256 Mio. Exemplare an Zeitungen und Zeitschriften. Rund

165 Mio. davon gelangten über den Pressegroßhandel an den Einzelhandel. Den Rest, knapp 100 Mio. Exemplare,

lieferten die Verlage direkt an die Einzelhändler aus. Rund 80 Mio Stück davon waren Tageszeitungen der M* Verlag.

Ein Pressegrosso bieten in Österreich neben den am Zusammenschluss Beteiligten nur zwei weitere Unternehmen an.

Die Pressegroßvertrieb Salzburg Gesellschaft m.b.H. ("P*****") mit Sitz in Anif, Salzburg, früher ein Unternehmen des

Burda-Verlages, das kürzlich vom Schweizer Konzern Valora übernommen wurde. Diese Grossistin vertreibt

überwiegend Zeitungen und Zeitschriften deutscher Herkunft in Österreich. Abgesehen von einer deutschen Zeitung,

der Münchener Abendzeitung, vertreibt der P***** keine Tageszeitungen und verfügt daher auch über keine

umfassende Zustellogistik für Tageszeitungen. Die A***** Buch- und Zeitschriften Vertriebgesellschaft m.b.H.

("A*****") mit Sitz in Wien liefert ausschließlich pornographische Presseprodukte aus und scheidet daher für

herkömmliche Verlage als Vertriebspartner aus. Wie erwähnt, werden darüber hinaus die Einzelhändler von einigen

Verlagen direkt beliefert, die ihr Hauszustellungssystem für diesen Vertriebsweg nützen. Ein weiterer Anbieter, die

R***** Handelsservice GmbH, ist im Jahr 2002 durch Insolvenz aus dem Markt ausgeschieden. In den letzten fünf

Jahren gab es im Pressegroßhandel keinen Markteintritt.

Die genannten Unternehmen betreiben das Geschäft des Pressegrossos für österreichische und ausländische

Presseprodukte österreichweit. Die im Ausland abgesetzten Mengen inländischer Zeitschriften sind vernachlässigbar

gering.

Im Jahr 2002 bot der Pressegroßhandel (die Großhandelstätigkeit für Dritte ohne Eigenvertrieb der Verlage), gemessen

an verkauften Stückzahlen, folgendes Bild:

Der Pressegroßvertrieb ("Pressegrosso")

Der Pressegroßhändler ("Pressegrossist") erbringt im Wesentlichen eine spezielle Logistikdienstleistung. Er organisiert

die Zustellung der Presseprodukte von der Druckerei zum Einzelhändler und - im Umfang der unverkauften Exemplare

- zurück. Dem Pressegrossisten stehen auf der einen Seite die Verlage, in deren Auftrag er den Vertrieb der

Presseprodukte besorgt, und auf der anderen Seite die Einzelhändler gegenüber, an welche die Presseprodukte



geliefert werden. Die Leistung des Grossisten umfasst die Abholung der Presseprodukte von den Druckereien, die

Kommissionierung der Sendungen an die Verkaufsstellen, die Organisation des Transportes, die Einholung und

Zählung der nicht verkauften Exemplare ("Remissionen") sowie die Durchführung des Inkassos bei den Einzelhändlern.

Der Großvertrieb von Tageszeitungen erfordert eine umfangreichere und aufwändigere Logistik als jener von

Zeitschriften. Die Anlieferung von Tageszeitungen zu den Kommissionierstellen erfolgt bezogen auf die Tageszeit

später (kurz vor Zubringung in der Nacht des Erscheinungstages) und bis zu sechs mal pro Woche. Zeitschriften

werden hingegen weniger häufig, vom P***** etwa nur vier mal wöchentlich, ausgeliefert.

Der Verlag gibt dem Grossisten sowohl die Verkaufspreise im Einzelhandel (durch Aufdruck des Produktpreises auf

allen Exemplaren) als auch die zu verkaufende Auflage vor. Der Grossist veräußert die Zeitungen und Zeitschriften im

eigenen Namen, wirtschaftlich betrachtet aber, wie noch näher ausgeführt wird, auf fremde Rechnung. Die Kosten des

Transports der Ware zum Einzelhandel und des Rücktransports hat der Grossist zu tragen. Das Absatzrisiko für

Presseprodukte liegt daher bezüglich der Produktionskosten beim Verlag und bezüglich der Kosten der Zustelllogistik

beim Grossisten. Die Großhandelsspanne ("Großhandelsrabatt") liegt zwischen ***** und ***** %

(Geschäftsgeheimnis). Sie wird vom vorgegebenen (Netto-)Preis der verkauften Exemplare berechnet und umfasst

auch die Einzelhandelsspanne. Der Grossist trägt das Ausfallsrisiko einer Zahlungsunfähigkeit (Insolvenz) des

Einzelhändlers (Delkredere-Haftung).

Der Pressegroßhandel wird - rechtlich und wirtschaftlich gesehen - als Kommissionsgeschäft abgewickelt. Die

Vertragsbeziehungen des Grossisten sind durch das Remissionsrecht geprägt. Darunter ist das - dem Groß- und dem

Einzelhändler zustehende - Recht zu verstehen, nicht verkaufte Presseerzeugnisse zur vollen Gutschrift zurückgeben

zu dürfen. Eine physische Rückgabe erfolgt dabei nur vom Einzelhändler an den Grossisten, nicht aber von diesem an

den Verlag. Der Einzelhändler erbringt keine finanzielle Vorleistung. Der Rechnungslauf und die Zahlungsfristen sind so

gestaltet, dass der Einzelhändler im Ergebnis stets nur die tatsächlich verkauften Exemplare an den Grossisten bezahlt.

Das Remissionssystem ist für die Verfügbarkeit einer Vielfalt von Presseprodukten von essenzieller Bedeutung. Es stellt

potenziellen Lesern eine möglichst breite Erhältlichkeit von Titeln sicher. Ohne diese spezifische Vertriebsstruktur

würde sich der Vertrieb über den Einzelhandel auf einige wenige umsatzstarke Presseprodukte konzentrieren.

Das System der Remission erfordert Objekt- oder Titelexklusivität. Das bedeutet, dass ein und derselbe Zeitungs- oder

Zeitschriftentitel innerhalb eines Gebietes nur von einem Grossisten vertrieben werden kann. Andernfalls käme es zu

einer Vermengung der Remissionsexemplare. Möglich und auch üblich ist es aber, dass ein Verlag verschiedene Titel

von verschiedenen Grossisten vertreiben lässt. So werden, wie erwähnt, manche Titel der N*****-Gruppe von der

M***** Pressevertrieb, manche von der M***** Verlag betreut. Dem Grossisten kommt überdies das

Dispositionsrecht zu. Er trifft die Entscheidung, welcher Einzelhändler mit welchen Produkten in welcher Auflagenzahl

beliefert wird. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, die Präsentation der Presseprodukte in den Verkaufsstellen zu

überwachen. Der Grossist gibt Empfehlungen über die Präsentation der Ware im Regal und stellt Displays,

Sonderverkaufshilfen, Präsentationsständer und dergleichen zur Verfügungen. Grossisten werben grundsätzlich nicht

für eigene Verlagsprodukte. Bei der Durchführung von Marketingaktionen an den Verkaufsstellen sind die Verlage auf

eine Zusammenarbeit mit dem Grossisten und dem Einzelhandel angewiesen. Auf Wunsch übermitteln Grossisten

ihren Verlagskunden regelmäßig oder bei Bedarf die ihnen zur Verfügung stehenden Daten über die Verkäufe im

Einzelhandel (gelieferte und verkaufte Auflagen, Retouren). Über die Auswahl der Verkaufsstellen, die Festlegung der

Liefermengen und seine Mitwirkung an der Warenpräsentation hat der Grossist erheblichen Einfluss auf den

Verkaufserfolg eines Presseproduktes. Bei suboptimaler Gestaltung der Produktsortimente - diese Tätigkeit ist durch

die Verlage in der Praxis kaum kontrollierbar -, kann er zum wirtschaftlichen Misserfolg eines Produktes wesentlich

beitragen. Da ein Grossist vielfach konkurrierende Presseprodukte vertreibt, messen die Verlage seiner Verpflichtung

zur Neutralität besondere Bedeutung zu.

Auf die Logistikkosten im weiteren Sinne, die Kommissionierung, den Hin- und den Rücktransport und die Zählung,

entfallen im Pressegroßhandel rund 65 % der Gesamtkosten. Allein 35 % der Kosten betreffen Aufwändungen für die

eigentliche Zustellung der Exemplare, die Auslieferung und Remissionseinholung. Angesichts dieser Gegebenheiten

kommen Kooperationen der Pressegroßhändler im Bereich der Logistik große Bedeutung zu. Die Auslastung der

Frächter kann durch solche Kooperationen verbessert, die Stückkosten der Zustellung können verringert werden.

Kooperationen bestehen bereits in geringem Umfang zwischen der M***** Pressevertrieb und der M***** Verlag in

Vorarlberg und Teilen Oberösterreichs, sowie zwischen dem P***** und der M***** Pressevertrieb in den

Bundesländern Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Salzburg und Tirol. ***** (Geschäftsgeheimnis). Im



Rahmen dieser Kooperationen werden gemeinsame Beförderungseinrichtungen dadurch geschaffen, dass die

kooperierenden Unternehmen in bestimmten Regionen dieselben Frächter auf der Grundlage gleichlautender

Zustellverträge beauftragen. Die gemeinsame Tourenplanung gestattet eine bessere Auslastung der Frächter. Die

Kostenaufteilung erfolgt regelmäßig nach dem Gewichtsverhältnis der auszuliefernden Exemplare. Synergiepotenziale

aus EDV, gemeinsamem Verkauf, Expedit und Inkasso können durch diese Kooperationen allerdings nicht erschlossen

werden.

Für den erwähnten Rückgang des Vertriebs von Presseprodukten über den Einzelhandel sind mehrere Ursachen

verantwortlich:

-Strichaufzählung

Einem weltweiten Trend entsprechend sinken die Auflagen verkaufter Zeitungen. Gründe dafür sind die verstärkte

Nutzung elektronischer Medien und der Umstand, dass die verfügbare Zeit und die verfügbaren Finanzmittel

immer mehr für andere Güter und Tätigkeiten (Mobiltelefone, PC-Software, Internet) aufgewendet werden.

-Strichaufzählung

Innerhalb des Vertriebs von Presseprodukten wird der Einzelhandel zunehmend durch den Abonnementvertrieb

verdrängt. Die erklärte Politik der Verlage stärkt - mit Billigangeboten, Geschenken und Gutscheinen - gezielt den

Bezug über Abonnement zu Lasten der teuren Einzelhandelsschiene.

-Strichaufzählung

Auf Logistikunternehmen kommen zusätzliche Kostenbelastungen wie das "Road Pricing" zu. Allein diese

Maßnahme wird die Transportkosten um bis zu 20 % erhöhen.

Die Grossounternehmen sind in den letzten Jahren aufgrund der Marktkontraktion wirtschaftlich in starke Bedrängnis

geraten. Die erwähnte Insolvenz eines Grossisten im Jahre 2002 ist Ausdruck dieser Entwicklung. ***

(Geschäftsgeheimnis).

Beim Pressegrosso handelt es sich um ein natürliches Monopol. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass die

Durchschnittskosten im relevanten Marktabschnitt einen - regelmäßig - sinkenden Verlauf aufweisen, sodass die

Produktion durch ein Unternehmen bezogen auf die Stückkosten wirtschaftlicher erbracht werden kann, als in

getrennter Erstellung durch zwei oder mehrere Unternehmen. In einer kontraktiven Marktsituation, wie sie im

Pressegrosso derzeit vorliegt, besteht bei natürlichen Monopolen die Tendenz zur Marktverengung oder

Konzentration. Teilweise wird auch versucht, Skaleneffekte durch Kooperationen, wie sie auch im österreichischen

Pressegrosso zu finden sind, zu erzielen. Wirtschaftlich macht es keinen Sinn, in einem natürlichen Monopol

Wettbewerb durch einen Anstieg der Durchschnittskosten erzwingen zu wollen. Dies würde Ressourcen vergeuden,

deren Verlust kein Wohlfahrtsgewinn gegenübersteht.

Die dargestellte Beschaffenheit des Pressegrossos erzwingt nicht notwendig eine bundesweite Versorgung durch

einen einzigen Monopolisten. Steigende Skalenerträge können auch in regionalen Monopolen ausgenützt werden. Eine

derartige Struktur weist der der Pressegroßvertrieb in Deutschland auf. Zahlreiche mittelständige Pressegrossisten,

derzeit knapp 80 mit jeweils 140 Mitarbeitern, agieren in diesem Nachbarstaat als lokale Monopolisten. In der Schweiz

versorgt ein Pressogrossist den deutsprachigen Teil, ein anderer den französischsprachigen.

Während die Markteintrittsschranken bei der Hauszustellung ebenso wie bei der Organisation der Kolportagen und

des stummen Verkaufs verhältnismäßig niedrig sind, sind sie beim Pressegrosso erheblich, und zwar vor allem bei

Tageszeitungen wegen der Skaleneffekte, welche eine einheitliche Organisation bundesweit oder gebietsweise

wirtschaftlicher erscheinen lassen als jede Alternative. In einem kontrahierenden Markt wird ein weiterer Markteintritt

durch die dargestellte Tendenz zur ständigen Marktverengung weiter behindert. Bezeichnend ist in diesem

Zusammenhang, dass tatsächlich Österreich in den letzten fünf Jahren keinen Markteintritt eines Pressegrossisten

verzeichnete.

Der Detailverkauf von Presseprodukten

Der Einzelhandel mit Zeitungen und Zeitschriften wird gesamtwirtschaftlich zu 50 % von Tabak-Trafiken und zu 30 %

von Lebensmittel-Einzelhändlern abgewickelt. Die restlichen 20 % verteilen sich auf Zeitungskioske, Tankstellen,

Autobahnraststätten und sonstige Verkaufsstellen. Die Anzahl der im Einzelhandel erhältlichen Titel an Wochen- und

Monatszeitschriften hat sich in den letzten 25 Jahren verdreifacht. Bei den Tageszeitungen war in diesem Zeitraum ein

ständiger Wechsel zu verzeichnen. Im Allgemeinen ist im Lebensmitteleinzelhandel und bei Tankstellen, da dort

weniger Regelflächen zur Verfügung stehen, eine geringere Anzahl an Zeitungs- und Zeitschriftentiteln erhältlich.

Ansonsten bestehen zwischen den Einzelhändlern unterschiedlicher Art, insbesondere was ihr Verhältnis zu den



Grossisten anlangt, keine Unterschiede. Die rund 3.000 Tabak-Trafikanten verfügen allerdings mit ihrem in der WKÖ

eingerichteten Bundesgremium über eine starke berufliche Interessensvertretung, die die wirtschaftlichen Anliegen

ihrer Mitglieder vehement wahrnimmt. Vor allem gegenüber dem Pressegroßhandel nimmt das Bundesgremium

immer wieder unter Verweis auf seine gebündelte Nachfragemacht eine Vorreiterrolle für den gesamten Einzelhandel

mit Presseprodukten ein.

Die Einzelhandelsspanne zwischen dem Einstandspreis des Einzelhändlers und dem für ihn geltenden verbindlichen

Preis für den Detailkauf ("Einzelhandelsrabatt"), wurden im Jahr 1974 zwischen dem Fachverband der Pressegrossisten

und dem Bundesgremium der Tabaktrafikanten mit 15,66 % für österreichische und 16,74 % für ausländische

Presseprodukte ausgehandelt. Sie werden seither in diesen Höhen praktiziert und gelten nunmehr bereits als

Handelsbrauch. Ausnahmen bestehen für Bahnhofsbuchhändler, die wegen der hohen Bahnhofspachten einen

Rabattsatz von 33 % zugestanden erhalten, und für reine Zeitungs- und Zeitschriftenhändler, für welche der Rabattsatz

21,06 % beträgt. All diese Prozentsätze beziehen sich auf den um die Umsatzsteuer entlasteten Endverkaufspreis.

Die ebenso branchenweit üblichen Liefer- und Zahlungsbedingungen wurden auch zwischen dem Bundesgremium der

Tabaktrafikanten und den Pressegrossisten ausgehandelt. Sie haben in der im Verfahren als Beilage ./A1 vorgelegten

Fassung für den gesamten Einzelhandel mit Presseprodukten, insbesondere auch für den Lebensmitteleinzelhandel,

Gültigkeit erlangt. In den seltensten Fällen werden die Bedingungen von den Vertragspartnern gesondert

unterschrieben. Ihren verbindlichen Charakter erlangen sie aus den ständigen Geschäftsbeziehungen, in welchen

laufend, insbesondere in den Rechnungsvermerken der Grossisten, auf ihre Geltung hingewiesen wird.

Für den Einzelhändler stellt sich der Verkauf von Presseprodukten aufgrund des auch ihm zukommenden

Remissionsrechtes als weitestgehend risikoloses Geschäft dar. Er erzielt aus dem Verkauf von Zeitungen und

Zeitschriften einen Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten, die im Wesentlichen in Raum- und Personalkosten bestehen.

Die Beförderung von Presseerzeugnissen

Die Zustellung von Presseprodukten erfolgt in Etappen. Zunächst werden die Erzeugnisse von den Herstellungsorten

(Druckereien) zu den Kommissionierstellen gebracht. Dort werden sie händisch oder in Kommissionieranlagen

einzelhändlerweise zusammengestellt, anschließend mit Großtransporten zu den Stützpunkten gebracht Die M

M***** Pressevertrieb verfügt über ca. 50 Stützpunkte in ganz Österreich. Diese Transporte wickelt die M*****

Pressevertrieb großteils über ihre eigenen Transportunternehmen ab, die M***** Verlag beauftragt externe Frächter.

Von den Stützpunkten fahren zahlreiche Kleintransporteure (Frächter) auf über 300 Zustellrouten zu den über 10.000

Einzelhändlern. Die M* Pressevertrieb beschäftigt mit der Kleinzustellung derzeit rund 10 Unternehmen. Der

Anbieterkreis umfasst mehrere tausend Transportunternehmen. Der Kleintransport von Presseprodukten erfordert

keine besondere Fahrzeugausstattung.

Die "Transportkooperationsvereinbarung"

Die beteiligten Unternehmen planen, die Zusammenführung ihres Grossogeschäftes durch eine

"Transportkooperationsvereinbarung" zwischen der M***** Grosso und der M***** Verlag zu ergänzen. Dabei soll die

Belieferung der Stützpunkte durch die Kooperationspartner weiterhin getrennt erfolgen. Eine Kooperation soll lediglich

bei der Auslieferung von den Stützpunkten an den Einzelhandel stattUnden. Die Partner planen, die auf diesem Schritt

notwendigen Kleintransporte gemeinsam auszuschreiben. ***** (Geschäftsgeheimnis).

*** (Geschäftsgeheimnis).

*** (Geschäftsgeheimnis).

*** (Geschäftsgeheimnis).

*** (Geschäftsgeheimnis).

Die in Abwicklung des Pressegrossos abgeschlossenen Frachtverträge geben den Frächtern üblicherweise exakte

Auslieferzeiten von den Stützpunkten vor. An diese Zeiten haben sich auch Kooperationspartner zu halten. Für den Fall

einer verspäteten Anlieferungen sehen die Frachtverträge im Allgemeinen vor, dass der Frächter nach Möglichkeit für

einen Nachtransport zu sorgen hat. Sollte ein solcher nicht durchgeführt werden können, müsste jeder

Kooperationspartner selbst dafür sorgen, die eingetretene Verspätung wettzumachen. Eine Regelung des



Weisungsrechtes der Kooperationspartner gegenüber den Frächtern ist in der geplanten Kooperation nicht

vorgesehen. Weisungen kommen auch in der Abwicklung derzeit bestehender Transportkooperationen praktisch nicht

vor.

Österreichische Tageszeitungen

Nicht alle österreichischen Tageszeitungen stehen in räumlicher Hinsicht miteinander im Wettbewerb. Auf eine

bundesweite Verbreitung ausgelegt sind die Tageszeitungen Der S***** und Die P*****, die auf eine Reichweite von

unter 6 % kommen. Dominiert wird der österreichische Tageszeitungsmarkt von der K***** Zeitung mit einer

Reichweite von 43,8 % und vom K***** mit einer Reichweite von 11,2 %. Diese beiden Tageszeitungen der M*****

Verlag erscheinen in regionalen Ausgaben. Auf den regionalen Tageszeitungsmärkten Wien, Niederösterreich und

Burgenland erreicht keine andere Zeitung als die K***** Zeitung Reichweiten von mehr als 30 %. AuLagenstarke

Regionalzeitungen gibt es in Oberösterreich (O***** Nachrichten), Salzburg (S***** Nachrichten), Steiermark und

Kärnten (Kl***** Zeitung) und Tirol (T***** Tageszeitung). Diese verfügen in ihrem Bundesland wie die Kr*****

Zeitung über Reichweiten von jeweils mehr als 30 %. Die Zeitungen der M***** Verlag sind für die regionalen

Tageszeitungen in deren Hauptverbreitungsgebieten ernstzunehmende Konkurrenten um Leser und Anzeigen.

Die verkauften AuLagen aller österreichischen Tageszeitung lagen im Jahr 2003 bei 3,7 Mio. Stück. K*****, Kr*****

Zeitung und K***** Tageszeitung kamen gemeinsam auf rund 1 Mio. Stück (28,4 %). Nachstehende Aufstellung gibt

einen Überblick über die verkauften Auflagen der wesentlichen österreichischen Tageszeitungen im Jahresschnitt 2002:

Titel            Erscheinungstag*         Auflage

Die Presse            Mo-Sa                75.326

Der Standard         Mo-Sa                68.268

WirtschaftsBlatt    Di-Sa                   33.198

Kleine Zeitung      Mo-Sa               252.370

davon Graz                                        166.611

      Klagenfurt                                      85.759

Kleine Zeitung*      So                   300.504

Kronen Zeitung       Mo-Sa            853.005

davon

Stammausgabe Wien, NÖ und Bgld.389.562

      Oberösterreich                            145.941

      Steiermark                                  142.688

      Kärnten                                         70.742

      Salzburg                                        58.524

      Tirol                                               43.167

Kronen Zeitung*      So              1,323.130

KURIER               Mo-Sa              174.490

KURIER*              So                    341.320

OÖ Nachrichten       Mo-Sa          103.927

Tiroler TZ           Mo-Sa                  90.986

Sbg. Nachrichten     Mo-Sa            74.512

davon Salzburg-Ausgabe                    58.989

Sbg. Volkszeitung    Mo-Sa            10.155

Vbg. Nachrichten     Mo-Sa            65.574



Vbg. Tageszeitung    Di-Sa              6.742

*Soweit Zeitungen auch am Sonntag erscheinen, ist die Sonntagsauflage gesondert angeführt.

Die Verkaufspreise der Tageszeitungen stiegen seit 1995 durchschnittlich um 4,11 % jährlich. Einen deutlichen

Preisverfall gab es in dieser Periode nur im Jahr 2002. Bereinigt um die InLationsrate betrug die Preissteigerung

jährlich rund 2,8 %. Diese reale Teuerungsrate vermochte die Mengenkontraktion der letzten Jahre nicht zu

kompensieren.

Das Gesamtvolumen der Printmedienwerbung lag in Österreich im Jahr 2003 bei rund 1,14 Mrd EUR. Davon entUelen

auf die Zeitungen der M***** Verlag ***** EUR (Geschäftsgeheimnis) und auf die Produkte des N*****-Verlags *****

EUR(Geschäftsgeheimnis) , zusammen also rund 40 % des bei Printmedien erfassten Werbevolumens.

Zu erwartende Auswirkungen des Zusammenschlusses

Der Zusammenschluss birgt ein erhebliches Synergiepotenzial in der Höhe von rund 3,7 Mio. EUR jährlich. Die

Einsparungsmöglichkeiten betreAen nahezu alle Bereiche der betrieblichen Leistungserstellung. Es handelt sich um

echte Kostenvorteile aus einem reduzierten Faktoreinsatz im EDV-Bereich (Verringerung der Lizenzgebühren), durch

eine Reduktion der Papier- und Produktionskosten (Lieferscheine, Rechnungen und Retourenscheine für weniger

Produkte). Im Expedit können Einsparungen durch die gemeinsame Kommissionierung der Produkte erzielt werden.

Die bereits vorhandenen und noch anzuschaAenden Kommissionieranlagen können besser ausgelastet werden. Von

den bisher bestehenden ingesamt rund 80 Stützpunkten von M***** Pressevertrieb und M***** Verlag würden rund

30 aufgelassen werden. In der Tourenplanung kann eine signiUkante Kilometerleistung (rund 1.700 pro Tag) eingespart

werden. Verbesserungen können sich in der Retourenverarbeitung ergeben. Die Remissionseinholung würde für alle

Produkte zweimal wöchentlich anstatt wie bisher einmal pro Woche erfolgen. Die raschere Auswertung der Retouren

würde die Auflagensteuerung verbessern. Verkaufsstellen können zielgenauer versorgt werden.

Bisher schon nicht gewinnbringend angefahrene Verkausstellen können mit weniger Verlust beliefert werden. Von den

rund 12.000 im Jahr 2003 belieferten Einzelhändlern erzielten knapp über 3.000 einen Monatsumsatz unter als 100,-

EUR mit von der M***** Pressevertrieb gelieferten Presseprodukten. Der von der M***** Pressevertrieb mit diesen

Händlern erzielte Umsatz von weniger als 35,- EUR pro Monoat ist nicht kostendeckend.

Es erscheint aber nicht ohne Weiteres gesichert, dass die zu erwartenden Kostenvorteile aus dem Zusammenschluss in

der dargestellten Form oder durch Halten oder gar Senken bestehender Spannen auch tatsächlich an angrenzende

Wirtschaftsstufen weitergegeben werden, insbesondere nicht, dass diese mittelbar den (Letzt-)Käufern der

Presseerzeugnisse zugutekommen werden. Die Verlagskunden der M***** Pressevertrieb haben allerdings mit dieser

bereits - und zwar einen Umfang von 80 % deren Geschäftsvolumens betreAend - Verhandlungen mit der erklärten

Zielsetzung aufgenommen, zumindest teilweise an den zu erwartenden Kostenvorteilen zu partizipieren.

Nach den Zusammenschluss wird es statt drei nur mehr zwei österreichweit agierende Pressegrossisten geben. Die

mit Abstand größte Anbieterin wird die M* Grosso mit einem Marktanteil von mehr als 60 % sein. Der dieser

gegenüber abgeschlagene Pressegroßvertrieb Salzburg mit einem Marktanteil von rund 33 % verfügt derzeit über

keine umfassende Logistik für ein Tageszeitungsgrosso. Er ist auf den Großvertrieb von deutschen Zeitschriften und

Magazinen spezialisiert. Für Verleger vor allem von Tageszeitungen wird sich der Kreis der möglichen Vertriebspartner

allerdings insoweit nicht verkleinern, als für solche überwiegend, soweit sie ihre Produkte als im Wettbewerb mit jenen

der M* Verlag stehend sehen, schon bisher nur die M***** Pressevertrieb oder der P***** als Vertriebspartner in

Betracht kamen. Für andere Zeitungs- und Zeitschriftenverlage wird sich der Distributionsweg Pressegroßvertrieb aber

weiter verengen. Insgesamt ist aber in der veränderten Marktsituation, aufgrund der vergrößerten Marktmacht der

verbleibenden Grossisten, zumindest auf mittlere Sicht mit einer Anhebung der Großhandelsspannen zu rechnen. Da

diese auf die Preisfestsetzung der Verleger für die Presseprodukte durchschlägt, kann eine daraus resultierende

Verteuerung der Zeitungen und Zeitschriften nicht ausgeschlossen werden. Die Gefahr einer Spannenerhöhung wird

dadurch vergrößert, dass die an der M***** Grosso beteiligte M* Verlag als Verlegerin der auLagenstärksten

österreichischen Tageszeitungen Einblick in und EinLuss auf den Vertrieb von ihr unabhängiger Printmedien,

insbesondere aber von Konkurrenzprodukten im Tageszeitungsbereich, haben würde. Für ein Verlagsunternehmen,

das an den Gewinnen eines Grossobetriebes teilhat, sind hohe Vertriebspreise doppelt vorteilhaft. Sie steigern seine

Erlöse aus den Beteiligungsunternehmen, gleichzeitig aber auch die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Produkte zum

Nachteil der mit höheren Kosten belasteten Konkurrenzprodukte. Sein Anreiz, im Rahmen der ihm rechtlich und



tatsächlich gegebenen Möglichkeiten die Vertriebspolitik des Grossisten in diesem Sinne zu seinen Gunsten zu

beeinLussen, ist daher erheblich. In einer solch asymmetrischen Marktsituation beUnden sich Verlage mit

Grossobeteiligung in einem systematischen Vorteil gegenüber jenen ohne eine solche Beteiligung. Da der Aufbau eines

eigenen Grossonetzes auf Skalenerträge angewiesen ist und mit einem großen Zeit- und Kooperationsbedarf

einhergeht, ist erst bei sehr hohen Großhandelsspannen damit zu rechnen, dass die Verleger von Fremdprodukten

diesen Ausweg beschreiten. Aufgrund der dargestellten besonderen Bedeutung des Einzelhandels für den

wirtschaftlichen Erfolg eines Presseproduktes kommt auch ein Ausweichen auf einen anderen Vertriebweg kaum in

Betracht. *** (Geschäftsgeheimnis).

Die Grossologistik für Tageszeitungen ist sensibel und fehleranfällig. Eine Fülle von Faktoren kann hier zu Ausfällen

und Schäden der Verlage führen. So kann etwa eine geringfügige Verspätung bei Fremdprodukten regelmäßig dazu

führen, dass die zeitgerechte Auslieferung an die Einzelhändler unterbleibt, während eigenen Produkten gegenüber

eine tolerantere Haltung eingenommen werden kann. Den raschen Weg ihres Produktes zum Kunden betrachten die

Verleger von Tageszeitungen allgemein als ihren "Lebensnerv". Aufgrund des ihm zustehenden Dispositionsrechtes mit

all den dargestellten faktischen Konsequenzen kann der Grossist auch nachhaltig zu einer Verhinderung oder

Erschwerung eines Markteintritts eines neuen Verlagsproduktes beitragen. Der Verkauf über den Einzelhandel

empUehlt sich nach Ansicht der Verleger bei entsprechender werblicher Unterstützung besonders, um einen neuen

Zeitungs- oder Zeitschriftentitel einer breiten Interessentengruppe bekanntzumachen, weil nur im Einzelhandel

Spontankäufe stattUnden. Für den Konsumenten ist der Einzelhandel die einzig ständig verfügbare Anlaufstelle für

Presseprodukte. Leser, die aus Zeitgründen ihr Abonnement abbestellen, kaufen erfahrungsgemäß anschließend

unregelmäßig im Einzelhandel. Vielfach wird ein (neuer) Titel zunächst probeweise im Einzelhandel erworben, um

später im Abonnement bezogen zu werden. Schließlich ist eine starke Verankerung im Einzelhandel für die Akquisition

von Anzeigengeschäft unerlässlich.

Aus all diesen Gründen wird für die M***** Verlag eine starke Motivation bestehen, auf den Absatz fremder

Presseerzeugnisse mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln mehr oder weniger zielgerichtet, allenfalls unter

gleichzeitiger Förderung eigener Produkte, nachteilig zu einzuwirken.

Aus logistischen Gründen ist es erforderlich, dass Verlage Preisänderungen ihrer Produkte zwei Wochen vorher

mitteilen. Ein von der M***** Verlag bestellter, für das Rechnungswesen zuständige Geschäftsführer würde auf diese

Weise von Preisänderungen der Konkurrenz im Vorhinein erfahren. Darüber hinaus wäre dieser Geschäftsführer in der

Lage, aufgrund der Remissionsscheine zu verfolgen, in welcher Höhe AuLagen welcher (Konkurrenz-)Produkte an

welcher Verkaufstelle abgesetzt wurden. Dieser einseitige Informationsvorsprung ist bei strategischen Entscheidungen

zahlreicher Art von besonderem Vorteil.

Nicht verlagsgebundene Grossisten nehmen im Allgemeinen eine neutrale Haltung gegenüber den von ihnen

vertriebenen Produkten ein. Sie verspüren weniger Anreiz als ein verlagsabhängiger Großhändler, einen

Machtzuwachs durch Marktanteilsgewinne zur Durchsetzung höherer Grossospannen auszunützen; ihr

unternehmerischer Schwerpunkt liegt in diesem Fall eher in der Wahrnehmung realisierbarer Kostenvorteile. Seiner

Tendenz zur Spannenerhöhung kann mit einer Regulierung der Grossospannen, wie sie von den Anmelderinnen auch

vorgeschlagen wurde, wirksam entgegengetreten werden.

Für den Einzelhandel würde der Zusammenschluss wenig Veränderung bringen. Der bestehende Handelsbrauch bei

den Einzelhandelsrabatten lässt einen Preisdruck auf die Einzelhändler nicht erwarten. Leichte Vorteile können für die

Einzelhändler aufgrund der zu erwartenden Entlastung ihrer Lagerhaltung (als Folge häuUgerer Remissionen und einer

dadurch verbesserten AuLagensteuerung) eintreten. Im Übrigen bietet das Synergiepotenzial des Zusammenschlusses

- wie erwähnt - eine höhere Gewähr als die derzeitige Marktlage dafür, dass die Lächendeckende Versorgung mit einer

Vielfalt an Presseprodukten aufrecht erhalten bleibt. Diese wird aber weiterhin von den Einzelhändlern - allenfalls mit

Unterstützung ihrer gesetzlichen Interessensvertretungen - bei den Grossisten einzufordern sein. Durch die

Kostenvorteile der Fusion allein erscheint sie nicht garantiert. Eine wesentliche Verbesserung in der Logistik der

AuLagendisposition ist in nächster Zeit aus der Einführung und zunehmenden Verbreitung eines elektronischen

Kassensystems (EH 2000), das mit dem Zusammenschluss nicht im Zusammenhang steht, zu erwarten. Der Umstand,

dass den Einzelhändlern statt wie bisher drei nur mehr zwei Lieferanten gegenüberstehen werden, wird für diese zu

einer Vereinfachung der Abläufe führen. Eine freie Wahl der Bezugsquellen besteht für sie aufgrund der

Objektexklusivität schon derzeit nicht. Für den Wettbewerb im österreichischen Buch- und Zeitschriftenhandel, auf



dem der Marktanteil von M***** unter 5 % liegt, wird der Zusammenschluss keine negativen Auswirkungen haben.

Auf dem dem Pressegrosso vorgelagerten österreichischen Transportmarkt herrscht intensiver Wettbewerb. Auf

diesem Markt sind zahlreiche Anbieter vorhanden. Eine Bündelung von Nachfragevolumen bezüglich des Transports

von Presseprodukten durch Kooperation oder Konzentration kann die Preise für Transportleistungen nicht

beeinflussen. Eine Zusammenarbeit im Transport findet, wie dargestellt, auch jetzt schon zwischen den Anmelderinnen

und anderen Grossisten - ohne wesentliche Auswirkung auf die Stellung der Frächter - statt.

Die M***** Pressevertrieb wäre bei Unterbleiben des Zusammenschlusses ***** (Geschäftsgeheimnis) mit hoher

Wahrscheinlichkeit dazu gezwungen, ihren Pressegroßhandel erheblich zu verkleinern. Die M***** Verlag hingegen

würde, könnte sie sich von ihrem Grossobere

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at
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